
107 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. G P. 

14. 5. 1963 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 1963 
über die Erhöhung von Bezügen im öffent

lichen Dienst. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Artikel III. 

Diese Bestimmungen der Artikel I und 11 
gelten sinngemäß für Personen, auf die die 
Bestimmungen des Landeslehrer-Gehaltsüberlei
tungsgesetzes, BGB!. Nr. 188/1949, des Landes
vertragslehrergesetzes, BGB!. Nr. 189/1949, oder 
des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 161/1958 anzu
wenden sind. 

(1) Die den Bundesbediensteten und den Per
sonen, die auf Grund eines Bundesdienstverhält
nisses - einen - ordentlichen Ruhe- oder Ver-
sorgungsgenuß beziehen, im Juni und September Artikel IV. 
1963 gebührenden Sonderzahlungen sind, sofern - Die im Artikel I des Bundesgesetzes BGBl. 
nid1t Abs. 2 anzuwenden ist, um folgende Beträge Nr. 88/1963 und im Artikel I dieses Bundes-
zu erhöhen: gesetzes vorgesehene Erhöhung von Sonder-

t. Bei aktiven Bediensteten um je 350 S, zahlungen bleibt bei der Ermittlung der Bezüge 
_ 2. bei Empfängern eines Ruhegenusses um je der Personen außer Betracht, auf die die Bundes-

280 S, - gesetze BGB!. Nr. 57/1956 und BGB!. Nr. 16/ 
3. bei Empfängern einer Witwen- oder Waisen- 1962 sowie § 4 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

pension um je 140 S. - 1953, BGB!. Nr. 85, in der Fassung des Artikels I 
(2) Steht oder stand der Bedienstete nicht in des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 171/1956 anzu

Vollbeschäftigung, so gebührt _ ihm und seinen wenden sind. 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen der dem 
Beschäftigungs;msmaß des Bediensteten - ent- Artikel V. 
sprechende Teil des Erhöhungsbetrages. Mit Wirkung ab 1. Oktober 1963 werden 

(3) Der' Erhöhungsbetrag der im Juni 1963 :l,US- erhöht: 
zuzahlenden Sqnderzahlung wird für die Zeit 1. Der Gehalt det Bundesbeamten (§ 1 des 
vom L Mai bis 15. Juli 1963, der im September Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54) und der 
1963 auszuzahlende Erhöh~ngsbetrag wird für _ Landeslehrer (§ 1- des Landeslehrer-Gehaltsüber
die Zeit vom 16. Juli bis 30. September 1963 ge- leitungsgesetzes, BGB!. Nr. 188/1949), das gesetz-
währt; --

lich geregelte Monatsentgelt der vollbeschäftigten 
(4) Die erhöhten Sonderzahlungen gemäß Abs. 1 Vertragsbediensteten des Bundes (§ 1 des Ver-: 

sind für die Belange der Sozialversicherung bei- tragsbedienstetengesetzes 1948, BGB!. Nr. 86) 
tragmichtlich . wie eine Sonderzahlung zu be- und der vollbeschäftigten Landesvertragslehrer 
handeln. (§ 1 des Landesvertragslehrergesetzes 1949, BGB!. 

Artikel-lI. 

Bei Vertragsbediensteten mit Sonderentgelt 
und bei Bediensteten, deren Entlohnung durch 
Kollektivvertrag oder durch Einzelvertrag nach 
den ~estimmungen des Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches geregelt ist, gebührt die Erhöhung 
der Sonderzahlung nach Artikel I ganz oder zum 
Teil nur in den Fällen, in denen das zuständige 
Bundesministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt und dein Bundesministerium 

'für Finanzen dies bestimmt. 

Nr. 189) und der gesetzlich geregelte Gehalt der 
Bediensteten des Dorotheums (§§ 1 und 8 des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. 186/1958) um 7 v. H., 
mindestens aber um 150 Sj 

2. um 7 v. H. die den Bundesbeamten und 
Landeslehrern gebührenden Dienstalterszulagen 
und Dienstzulagen, ferner die Exekutivdienst
zulage, die Wachdienstzulage, die Truppendienst
zulage und die Truppenverwendungszulage von 
Bundesbeamten sowie die Dienstzulagen der Ver
tragsbediensteten des Bundes, der Landesvertrags
lehrer und der Bediensteten des Dorotheums. 
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Artikel VI. 

(1) Die Bestimmungen der Artikel I bis III 
treten am 1. Juni 1963, die Bestimmungen des 
Artikels IV rückwirkend mit 1. März 1963 in 
Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung des Artikels IV dieses 
Bundesgesetzes ist, soweit sie nicht dem Prä
sidenten des Nationalrates obliegt, die Bundes
regierung, plit der Vollzieh~ng der übrigen Be
stimmungen jedes Bundesmlnisteri~m in:sowte~t 
betraut, als es, oberste Dienstbehörde ist. 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
haben im vergangenen Jahr die Forderung er-

. hoben, daß die· Bezüge der öffentlich Bediensteten 
ab 1. Jänner 1963 entsprechend den gestiegenen 
Lebenshaltungskosten erhöht werden. Die Ver
handlungen über diese Forderung wurden im 
Feber 1963 vorläufig mit dem Ergebnis abge
schlossen, das im Bundesgesetz vom 17. April 
1963, BGBI, Nr. 88, über die Erhöhung der im 
März 1963 auszuzahlenden Sonderzahlung seinen 
Niederschlag gefunden hat. 

Ober die Regelung für die Zeit ab 1. Mai 1963 
wurde weiterverhandelt. Die Verhandlungen 
wurden damit abgeschlossen, daß eine Bezugs
erhöhung um 7 v. H." mind'estens aber um 150 S, 
ab 1. Oktober 1963 wirksam werden soll; der 
diesbezügliche Gesetzentwurf (8~ Gehaltsgesetz
Novelle) geht dem Nationalrat gesondert zu. Für 
die Zeit vom 1. Mai bis 30. September 1963 sollen 
die im Juni und September 1963 auszuzahlenden 
S~nderzahlungenerhöht werden. 

Im einzelnen wird zu' den Bestimmungen des 
Entwurfes bemerkt: . 

Zu Artikel I: 

Als Erhöhungsbetrag sind für jede Sonder
zahlung für vollbeschäftigte aktive Bedienstete 
350 S, für Empfänger eines Ruhegenusses 280 S 

des Bundesgesetzes BGßL. NI:". 8811 g63: voi~ 
genommen hat. 

Zu Artikel 11: 
" . . 

Bei den Bediensteten, die Im Artikel II erwähnt 
sind, wt.d sich die. Zuerkennung- des' Erhöhungs
betrag.es grundsät2;lich dOlnach ridttlcrr,"t:>b, ihre 
Entlohnung in A1'llehnultg: . air ·die ' B~ziigedet 
öffentlich B:edienst:eten oder' 'in AnI:ehnungan:die 
Verhältnisse der pri.vat.en Wirtschaft· 'Eestgesitizt: 
wurde. ',: ,;" 

Zu Artikel IU: 

. Die Erhöhungsbeträge soUen' aiIChan die' 
Landeslehrer und an die Bediensteten' 'des Doro-
theums ausgezahlt werden: . , . 

Zu Artikel IV: 
", . -.: ,"' 

Im Artikel IV wird hestimmt,. daßdieim Marz, 
Juni und' September 1963 fätligenSo~der2ialllun7 
gen des Bundesl;räsidenten" der MitgJi:ed,er,d.(!\: 
Bundesregierung, der Staatssekretä.re~ derL<lndes
hauptl'eute; der A.bgeordrtetenusw .. unq der Pe.r~ 
sonen, die aus dieser' Tä'tigkeit. nadl den': Bui:id'es~ 
'gesetzen BGB!. Nr; 57/1956 und ~G:Bt. Nr~·i.61 
1962 Ansprü:che aoleii:en, sowie der Mitglieder des 
Verfassungsgerichtshofes nicht erhöht Vlerd~'n_.: . 

und für Empfänger einer Witwen-· oder Waisen- Zu Artikel V: 
pension 140 S vorgesehen. Der Gesamtbetrag für '. 

, .' .. : ;"-, "~,' 

die Erhöhung beider Sonderzahlungen entspricht Durch diese Regdu'ng wer~eü IDit WiJ;~~g,,~ 
für fünf Monate (Mai bis September 1963) einem 1. Oktober 1963' die Bezüge der öffent~ich;lkt 
Monatsbetrig von 140 S beziehungsweise 112 S diensteten, für die die Gesetzgebungskompetenz 
und 56 S. Die Abstufung bei den Pensionsparteien . des Bundes gegeben' is~" um 7 v. H., mindestens 
entspricht den pensionsrechnlichen Grundsätzen. aber um 150 S erhöht. ... . . ':, ';' 

Im Falle einer Teilbeschäftigung . soll - ent- Die Bezüge der öffentfici1ß~d~enste1;eri, .d~ -
spechend den Grundsätzen bei der Bezugsbemes- durch Veror,dnung oder Kundulach:utl&'eineR 
sung - der dem Beschäftigungsausmaß ent- obersten Org;mes der Volliziehul1g. d~ .l\un4!!s 
sprechende Teil des Erhähungsbetrages gebühren. geregeltwerd'en" wer,d'en durcheille.entiI?J;~el1de 

Die Regelung des Artikels lAbs. 4 entspricht VerordnunK beziehungsweise. Kun~im.g in 
der Einfügung, die der Nati0nalrat im Artikel I gleicher Weise erhöht. . ....: 

'< ~; • '. .' -. • 

',~ : ,: ,.," 
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